
 
 

Antrag und Erlaubnis zur Benutzung einer Grillhütte in Kämpfelbach 

  
 

Angaben 

zur Nutzung 

der Grillhütte 

 

 

Wir möchten folgende Grillhütte nutzen: 
 

  Berghauhütte Bilfingen  Gengenbachhütte Ersingen  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Tag und Datum der Nutzung  
 

_____________________________________ _____________________________________ 
Ab welcher Uhrzeit?  (Frühestens ab 12 Uhr!)  Bis ungefähr wieviel Uhr? 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Anlass der Nutzung 
 

  

 

Angaben zum 

Antragsteller 
 

Verantwortliche 

Person! 

Mind. 18 Jahre! 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Name + Vorname (evtl. Name des Vereins oder bei Schulen: Lehrer oder Vertreter der Schulklasse) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift der verantwortlichen Person (oder des Vereins / der Schule) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Telefonisch tagsüber zu erreichen  
 

 

Benutzungsordnung für die Berghau- und Gengenbachhütte mit Grillplatz 
 Für die Benutzung durch Privatgruppen, Vereine oder Schulklassen ist grundsätzlich die Genehmigung der Gemeindeverwaltung 

Kämpfelbach erforderlich. Zuwiderhandlung wird geahndet. Einwohner aus Kämpfelbach haben Vorrang! 

 Feuer ist nur an der Grillstelle erlaubt; wobei nur Holz/Holzkohle verwendet werden darf, dies muss selbst mitgebracht werden. 

 Die Feuerstelle muss überwacht werden! Vor dem Verlassen des Grillplatzes muss Feuer und Glut vollständig gelöscht sein. 

 Müll ist selbst zu entsorgen. Holzreste können neben der Feuerstelle sauber gelagert werden. 

 Die Anlage ist in sauberem Zustand zu hinterlassen. Der Benutzer trägt die Kosten für eine nachträgliche Reinigung. 

 Zelten und die Aufstellung von Campingwagen ist nicht gestattet. 

 Die Benutzung des Platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Beschädigung der Hütte, Geräten usw. ist voller Ersatz zu leisten. 

 Ab 22.00 Uhr ist laute Musik und sonstige Ruhestörung dringend zu vermeiden! 

 Die Kaution für die Benutzung der Grillhütte beträgt bei privaten Gruppen 50,-- Euro. Wird die Kaution nicht innerhalb von 3 

Monaten nach Nutzung der Grillhütte abgeholt, wird die Kaution von der Gemeinde Kämpfelbach eingezogen! 
 

Die Benutzungsordnung habe ich gelesen und verstanden  

und erkenne diese für mich und die zu vertretenden Personen als verbindlich an. 
 

 

 

 ___________________ _________________________________________ 
 Datum  Unterschrift des Antragstellers 

 

   

Die Benutzung der Grillhütte mit Grillplatz wird hiermit amtlich genehmigt. 

Bei Nutzung durch Privatgruppen wird 50,-- Euro Kaution hinterlegt (evtl. streichen) 
 

 

 

____________________________________________ 
Dienststempel & Unterschrift der Gemeindeverwaltung Kämpfelbach 

 

 

Bei Privatgruppen: 50,-- Euro Kaution zurückerhalten (streichen, wenn ohne Kaution) 

 

 

 ___________________ _________________________________________ 
 Datum  Unterschrift  
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